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(54) SYSTEM ZUM AUFFANGEN VON BOHRSCHLAMM

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
zum Auffangen von Bohrschlamm, der bei Betrieb eines
Kernbohrgeräts entsteht, wobei das System eine Auf-
fangvorrichtung als Funktionseinheit umfasst, wobei die
Auffangvorrichtung mit Hilfe eines Unterdrucks an einem
Untergrund befestigbar ist, wobei der Unterdruck von ei-
ner Vakuumpumpe erzeugt werden kann, die Bestandteil
einer Antriebseinheit des Systems ist. Die Antriebsein-
heit umfasst darüber hinaus eine Energieversorgungs-
einheit zur Versorgung der Antriebseinheit und ihrer
Komponenten mit elektrischer Energie.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein System
zum Auffangen von Bohrschlamm, der bei Betrieb eines
Kernbohrgeräts entsteht, wobei das System eine Auf-
fangvorrichtung als Funktionseinheit umfasst, wobei die
Auffangvorrichtung mit Hilfe eines Unterdrucks an einem
Untergrund befestigbar ist, wobei der Unterdruck von ei-
ner Vakuumpumpe erzeugt werden kann, die Bestandteil
einer Antriebseinheit des Systems ist. Die Antriebsein-
heit umfasst darüber hinaus eine Energieversorgungs-
einheit zur Versorgung der Antriebseinheit und ihrer
Komponenten mit elektrischer Energie.

Hintergrund der Erfindung:

[0002] Im Bereich der Kernbohrgeräte sind verschie-
dene Vorrichtungen bekannt, um Bohrschlamm aufzu-
fangen, der bei der Durchführung einer Kernbohrung ent-
steht. Beispielsweise sind Wasserfangringe bekannt, die
mit mechanischen Befestigungsmitteln, wie Klemmen
oder Spannmitteln, an dem Untergrund befestigt werden
können. Andere Vorrichtungen werden mit Hilfe eines
Unterdrucks, der von einem Sauggerät erzeugt wird, an
einem Untergrund befestigt. Die mechanischen Befesti-
gungsmittel sind allerdings mit dem Nachteil verbunden,
dass sie häufig nicht zerstörungsfrei aus dem Untergrund
herausgelöst werden können, so dass kleinere Beschä-
digungen am Untergrund nicht ausgeschlossen werden
können.
[0003] Bei der Befestigung der Wasserfangringe mit
Unterdruck besteht das Problem, dass der Wasserfang-
ring nur dann an dem Untergrund befestigt und dort ge-
halten werden kann, wenn das Sauggerät eingeschaltet
und in Betrieb ist. Allerdings ist ein Dauerbetrieb des
Sauggeräts zur Durchführung der Kernbohrung nicht er-
forderlich und Sauggeräte verbrauchen gerade im Leer-
lauf besonders viel elektrische Energie. Dieser Nachteil
wiegt umso schwerer, wenn akkubetriebene Sauggeräte
zum Einsatz kommen, die aufgrund ihrer Versorgung mit
elektrischer Energie durch Batterien oder dergleichen
nur über eine limitierte Menge an Bord-Energie verfügen.
Aber auch wenn netzbetriebene Sauggeräte verwendet
werden, liegt auf der Hand, dass die Befestigung von
konventionellen Wasserfangringen mittels eines Saug-
geräts zu einem unnötig hohen Energieverbrauch führt.
Außerdem kann ein Dauerbetrieb des Sauggeräts zu ei-
ner erhöhten Lärmbelastung auf einer Baustelle führen.
[0004] Darüber hinaus stellt es einen weiteren Nachteil
dar, wenn der Wasserfangring nur bei laufendem Betrieb
eines Sauggeräts an dem Untergrund befestigt werden
kann, dass der Bohrort bzw. die Baustelle nicht für die
Durchführung der Kernbohrung vorbereitet werden kann.
Dies wäre aber wünschenswert für einen effizienten Ab-
lauf von Arbeiten auf einer Baustelle.
[0005] Bei Verwendung eines Sauggeräts mit automa-
tischer Falschluftabreinigung eines Filters besteht die
Gefahr, dass sich der Wasserfangring wegen der mög-

licherweise reduzierten Saugleistung des Sauggeräts
während der Filterabreingung von der Wand oder dem
Untergrund löst.
[0006] Die Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung
zugrunde liegt, besteht darin, die vorstehend beschrie-
benen Mängel und Nachteile des Standes der Technik
zu überwinden und ein System zum Auffangen von Bohr-
schlamm bereitzustellen, mit dem die Durchführung von
Kernbohrarbeiten zeit- und energieeffizient unterstützt
werden kann. Insbesondere wenn das bereitzustellende
System mit einem akkubetriebenen Sauggerät zusam-
men verwendet wird, um Bohrschlamm aus dem Arbeits-
bereich eines Kernbohrgeräts zu entfernen, soll das Sys-
tem nicht die Laufzeit des akkubetriebenen Sauggeräts
verkürzen, sondern einen Beitrag dazu leisten, die Reich-
weite einer "Batterieladung" zu erhöhen. Darüber hinaus
soll das System einfach und unkompliziert an einem Un-
tergrund befestigt werden können und eine gute Haftung
an verschiedenen, auch rauhen, Oberflächen gewähr-
leisten. Des Weiteren würde es die Fachwelt begrüßen,
wenn das bereitzustellende System für viele unter-
schiedlich große Bohrkronen eines Kernbohrgeräts ver-
wendbar wäre.
[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegenstand
des unabhängigen Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen zu dem Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs 1 finden sich in den abhängigen Ansprüchen.

Beschreibung der Erfindung:

[0008] Erfindungsgemäß ist ein System zum Auffan-
gen von Bohrschlamm vorgesehen, der bei Betrieb eines
Kernbohrgeräts entsteht. Das Auffangsystem umfasst ei-
ne Auffangvorrichtung als Funktionseinheit, wobei die
Auffangvorrichtung mit Hilfe eines Unterdrucks an einem
Untergrund befestigbar ist, wobei der Unterdruck von ei-
ner Vakuumpumpe erzeugbar ist, die Bestandteil einer
Antriebseinheit des Systems ist, wobei die Antriebsein-
heit darüber hinaus eine Energieversorgungseinheit zur
Versorgung der Antriebseinheit und ihrer Komponenten
mit elektrischer Energie umfasst.
[0009] Mit der Erfindung kann ein Auffangsystem be-
reitgestellt werden, das unabhängig vom Kernbohrgerät
und/oder einem externen Sauggerät an einem Unter-
grund befestigt werden kann. Anwendungstests haben
gezeigt, dass das System besonders einfach und schnell
an einem Einsatzort an einen Untergrund befestigt wer-
den kann, so dass eine schnelle Einsatzbereitschaft ge-
währleistet werden kann. Insbesondere kann das Sys-
tem vor dem tatsächlichen Beginne der Kernbohrung an
dem Untergrund befestigt werden, da der Unterdruck,
der zur Befestigung des Systems verwendet wird, von
dem System selbst bzw. seiner Vakuumpumpe erzeugt
wird. Insofern ist die Befestigung des vorgeschlagenen
Auffangsystems unabhängig von der Verwendung oder
dem Betrieb eines Sauggeräts, das zum Aufsaugen des
Bohrschlamms verwendet wird. Außerdem kann mit der
Erfindung die Geräuschemission auf einer Baustelle ge-
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senkt werden, sowie der Energieverbrauch.
[0010] Das System umfasst eine Antriebseinheit und
eine Funktionseinheit, wobei die Funktionseinheit eine
Auffangvorrichtung aufweist, die um eine Bohrkrone ei-
nes Kernbohrgeräts bzw. eine Bohrstelle herum ange-
ordnet werden kann. In einem Innenraum der Auffang-
vorrichtung sammelt sich bei Durchführung einer Kern-
bohrung der Bohrschlamm, wobei dieser Bohrschlamm
mit Hilfe eines Sauggeräts aus dem Innenraum der Auf-
fangvorrichtung abgesaugt werden kann. Dazu kann die
Auffangvorrichtung eine Absaugöffnung aufweisen, die
sich zum Innenraum der Auffangvorrichtung hin öffnet
und über einen Saugschlauch mit dem Sauggerät ver-
bunden werden kann. Die Funktionseinheit umfasst eine
Vakuumpumpe und eine Energieversorgungsvorrich-
tung, wobei die Energieversorgungsvorrichtung zur Ver-
sorgung der Vakuumpumpe mit elektrischer Energie ein-
gerichtet ist.
[0011] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Antriebseinheit lösbar an der Funktionseinheit befes-
tigbar ist. Mit anderen Worten stellen die Antriebs- und
die Funktionseinheit zwei separat ausgebildete Einhei-
ten dar, wobei das vorgeschlagene Auffangsystem da-
durch modular aufgebaut ausgebildet sein kann. Der Be-
griff «modular» bedeutet im Sinne der Erfindung bevor-
zugt, dass das Auffangsystem eine Antriebseinheit mit
Energieversorgungsvorrichtung und Vakuumpumpe und
eine Funktionseinheit mit Auffangvorrichtung und optio-
nal einer Vakuumplatte umfasst, wobei die Funktionsein-
heit und die Antriebseinheit voneinander lösbar ausge-
bildet sind und einzeln verwendet werden können. Bei-
spielsweise kann die Funktionseinheit auf einer anderen
Baustelle mit einer anderen Antriebseinheit verwendet
werden. Alternativ ist es möglich, dass die gleiche An-
triebseinheit auf derselben Baustelle mit einer anderen
Funktionseinheit verwendet wird, wenn beispielsweise
ein kleineres oder ein größeres Bohrloch erstellt werden
soll, dies vorzugsweise mit unterschiedlich großen Bohr-
kronen. Durch die Trennung von Antriebs- und Funkti-
onseinheit kann der Nutzer die getrennten Einheiten be-
sonders flexibel nutzen und es kann mit dem System ein
großer Bereich von unterschiedlich großen Bohrkronen
abgedeckt werden.
[0012] In einer Ausgestaltung der Erfindung umfasst
die Funktionseinheit eine Vakuumplatte zur Übertragung
des Unterdrucks auf den Untergrund. In einem Betriebs-
zustand des vorgeschlagenen Auffangsystems liegen
die Funktionseinheit und die Antriebseinheit aneinander
befestigt vor, so dass mit der Vakuumpumpe der An-
triebseinheit ein Unterdruck erzeugt werden kann, der
mit Hilfe der Vakuumplatte auf den Untergrund, auf dem
das Auffangsystem montiert werden soll, übertragen
werden kann. Die Formulierung, dass der Unterdruck mit
Hilfe der Vakuumplatte auf den Untergrund übertragen
wird, bedeutet im Sinne der vorliegenden Erfindung be-
vorzugt, dass die Vakuumplatte auf einer Unterseite
Hohlräume und/oder Kavitäten aufweist, wobei die Hohl-
räume und/oder Kavitäten mit Hilfe der Vakuumpumpe

evakuiert, d.h. abgepumpt, werden können. Wenn die
Vakuumplatte, vorzugsweise mit ihrer Unterseite, auf
dem Untergrund, auf dem das Auffangsystem befestigt
werden soll, aufliegt, schließt der Untergrund die zuvor
offenen Hohlräume und/oder Kavitäten ab, so dass ein
evakuierbarer Raum entsteht. Dieser kann mit Hilfe der
Vakuumpumpe abgepumpt werden, so dass in den Hohl-
räumen und/oder Kavitäten der Vakuumplatte ein gerin-
gerer Druck als in der Umgebung des Auffangsystems
vorliegt. Durch diesen geringeren Druck, der im Sinne
der Erfindung bevorzugt auch als Unterdruck oder Va-
kuum bezeichnet wird, kann das Auffangsystem an ei-
nem Untergrund befestigt werden. Es ist im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass das vorgeschlagene Auffang-
system durch den Druckdifferenz zwischen dem Druck
in der Umgebung des Systems und dem Druck in der
Unterdrucckammer an den Untergrund gepresst und da-
durch sicher befestigt wird.
[0013] Das vorgeschlagene Auffangsystem kann zu-
sammen mit einem Kernbohrgerät verwendet werden.
Kernbohrgeräte sind dazu eingerichtet, im Wesentlichen
zylindrische Bohrkerne aus einem Untergrund heraus-
zuschneiden. Der Untergrund kann beispielsweise Stein,
Mauerwerk oder Beton sein, ohne darauf beschränkt zu
sein. In dem zu bearbeitenden Untergrund verbleibt nach
dem Herausschneiden eines Bohrkerns ein hohlzylinder-
artiges Loch, in dem beispielsweise Kabelschächte,
Rohre oder Leitungen verlegt werden können. Der Ort,
an dem das Bohrloch in den Untergrund eingebracht wer-
den soll, wird im Sinne der Erfindung als «Bohrort» oder
«Bohrstelle» bezeichnet. Zum Herausschneiden der im
Wesentlichen zylindrischen Bohrkerne kann das Kern-
bohrgerät eine Bohrkrone umfassen, die mit einer Werk-
zeugaufnahme an dem Kernbohrgerät befestigt werden
kann. Auf ihrer Vorderseite kann die Bohrkrone Schneid-
segmente umfassen, die beispielsweise mit künstlichen
Diamanten oder Diamantsplittern besetzt sein können,
um die Schneidleistung der Bohrkrone zu erhöhen. In
solchen Fällen wird häufig von einer «Diamant-Bohrkro-
ne» gesprochen. Das Kernbohrgerät kann ein handge-
haltenes Kernbohrgerät sein, das von einem Nutzer ge-
halten und in den Untergrund hineingetrieben wird. Es
kann im Sinne der Erfindung aber auch bevorzugt sein,
dass das Kernbohrgerät während seines Betriebs an ei-
nem Bohrständer befestigt vorliegt, so dass der Bohr-
ständer das Halten des Kernbohrgeräts übernimmt. Den
Vortrieb kann in einem solchen Fall eine sogenannte Vor-
schubvorrichtung erzeugen. Vorschubvorrichtungen
können beispielsweise von einem automatischen Zu-
satzmodul gebildet werden, welches mit dem Kernbohr-
gerät und/oder dem Bohrständer verbindbar ist. Die Vor-
schubvorrichtung kann aber auch als Handrad ausgebil-
det sein, mit dem das Kernbohrgerät in den Untergrund
hineingetrieben wird. Darüber hinaus kann das vorge-
schlagene System zusammen mit einem Bohrhammer
verwendet werden. Die Funktionseinheit kann dann bei-
spielsweise eine Staubauffangvorrichtung umfassen
oder von einer solchen gebildet werden.
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[0014] Das vorgeschlagene Auffangsystem kann in ei-
ner ganz besonders bevorzugten Ausgestaltung mit ei-
nem Kernbohrgerät zusammen betrieben und ggf. mit
diesem verbunden werden. Es ist im Sinne der Erfindung
bevorzugt, dass die Auffangvorrichtung des Auffangsys-
tems als Auffangring ausgebildet ist, wobei der Auffan-
gring um die Bohrkrone des Kernbohrgeräts bzw. um den
Bohrort gelegt werden kann. Der Auffangring weist vor-
zugsweise eine Innenseite auf, die bei Zusammenwirken
des Auffangsystems und des Kernbohrgeräts der Bohr-
krone des Kernbohrgeräts zugewandt ist. An dieser In-
nenseite des Auffangrings kann eine Absaugöffnung vor-
gesehen sein, durch die Bohrschlamm oder dergleichen
aus dem Innenraum des Auffangrings abgesaugt werden
kann. Der Bohrschlamm entsteht beispielsweise bei Be-
trieb des Kernbohrgeräts, wenn sich Bohrstaub oder
beim Herausscheiden des Bohrkerns freiwerdende Par-
tikel mit Wasser mischen. Wasser wird beim Kernbohren
verwendet, um einerseits die Bohrkrone zu kühlen, an-
dererseits um den beim Bohren entstehenden Bohrstaub
zu binden und zu verhindern, dass er in die Atemwege
des Nutzers des Kernbohrgeräts gelangt. Wenn beim
Kernbohren kein System zum Auffangen des Bohr-
schlamms verwendet wird, kann sich der Bohrschlamm
ungehindert um den Bohrort oder auf der Baustelle ver-
teilen oder ausbreiten, so dass mit großflächigen Ver-
schmutzungen und Wasserschäden zu rechnen ist. Mit
Hilfe des vorgeschlagenen Auffangsystems kann der
Bohrschlamm am Entstehungsort, vorzugsweise im In-
nenraum des Auffangrings, abgesaugt und somit direkt
beseitigt werden. Dadurch werden großflächige Ver-
schmutzungen und etwaige Wasserschäden von vorn-
herein verhindert und der Reinigungs- und Aufräumauf-
wand nach Abschluss der Kernbohrarbeiten erheblich re-
duziert.
[0015] Nach Erledigung der Kernbohrarbeiten kann
das vorgeschlagene Auffangsystems demontiert und
vom Einsatzort abtransportiert werden. Dazu können die
Antriebs- und die Funktionseinheit des Systems ausein-
ander gebaut und einzeln gelagert und/oder transportiert
werden. Kernbohrarbeiten werden häufig mit Bohrkro-
nen mit unterschiedlichen Durchmessern durchgeführt,
je nachdem, wie groß das gewünschte Bohrloch sein soll.
Daher ist es zweckmäßig, wenn das vorgeschlagene
Auffangsystem unterschiedlich große Auffangringe mit
unterschiedlichen Durchmessern umfasst. Dadurch
kann eine optimale Absaugung von Bohrschlamm ge-
währleistet werden, wobei die Größe des Auffangrings
vorteilhafterweise auf den Durchmesser der Bohrkrone
abgestimmt wird. Mit anderen Worten kann die Größe
des Auffangrings mit dem Durchmesser des Auffang-
rings korrespondieren. Das Auffangsystem kann somit
vorteilhafterweise als Kit umfassend verschieden große
Auffangringe angeboten werden. Die Möglichkeit, das
vorgeschlagene Auffangsystem als Kit anzubieten, wird
durch die Trennung von Antriebs- und die Funktionsein-
heit des Systems ermöglicht. Indem die Antriebs- und
die Funktionseinheit lösbar miteinander ausgebildet

sind, kann die Antriebseinheit mit unterschiedlichen Auf-
fangrin- gen und/oder Vakuumplatten verwendet wer-
den. Insbesondere ist es für einen Dienstleister, der
Kernbohrarbeiten durchführt, lediglich erforderlich, eine
kostenintensive Antriebseinheit anzuschaffen, die dann
zusammen mit unterschiedlichen Auffangringen
und/oder Vakuumplatten verwendet werden kann, wobei
die Auffangringe und/oder Vakuumplatte zumeist güns-
tiger in der Anschaffung sind.
[0016] Der Auffangring und die Vakuumplatte können
lösbar verbindbar ausgestaltet sein. Der Auffangring und
die Vakuumplatte können aber auch eine Einheit mitein-
ander bilden. Beispielsweise kann das erste Ende des
Saugschlauchs in die Vakuumplatte einmünden, wobei
in der Vakuumplatte eine Öffnung vorgesehen ist, die zur
Absaugöffnung des Auffangrings führt. Der abgesaugte
Bohrschlamm wird dann von der Absaugöffnung durch
diese Leitung und durch den Saugschlauch in Richtung
des Sauggeräts gesaugt.
[0017] Die Absaugung des Bohrschlamms erfolgt vor-
zugsweise mit Hilfe eines Sauggeräts, das über einen
Saugschlauch mit dem Auffangsystem, insbesondere
der Funktionseinheit bzw. dem Auffangring, verbunden
werden kann. Ein erstes Ende des Saugschlauchs mün-
det beispielsweise in der Absaugöffnung des Auffang-
rings, während das zweite Ende des Saugschlauchs mit
dem Sauggerät verbunden werden ist. Das Sauggerät
kann einen Aufnahmebehälter zur Aufnahme des Bohr-
schlamms umfassen. Es kann im Sinne der Erfindung
bevorzugt sein, dass der Bohrschlamm gefiltert und das
herausgefilterte Wasser wiederverwendet wird.
[0018] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Funktionseinheit eine Vakuumplatte zur Übertragung
des Unterdrucks auf den Untergrund umfasst. Die Vaku-
umplatte weist vorzugsweise eine Unterseite und eine
Oberseite auf. Auf ihrer Unterseite kann die Vakuumplat-
te die Hohlräume und/oder Kavitäten aufweisen, die Un-
terdruckkammern im Sinne der Erfindung bilden können.
In den Unterdruckkammern der Vakuumplatte kann mit
Hilfe der Vakuumpumpe der Antriebseinheit ein Unter-
druck erzeugt werden, wobei der Unterdruck vorzugs-
weise geringer ist als ein Umgebungs- oder Atmosphä-
rendruck, der das Auffangsystem umgibt. Dadurch kann
das Auffangsystem an einem Untergrund befestigt wer-
den, wobei der Untergrund mit einem Kernbohrgerät be-
arbeitet werden kann, beispielsweise indem Bohrlöcher
in den Untergrund eingebracht werden. Die Antriebsein-
heit kann beispielsweise als separate, lösbar anbringba-
re Einheit auf einer vorzugsweise planen Oberfläche der
Vakuumplatte vorgesehen sein. Es ist im Sinne der Er-
findung bevorzugt, dass zur Anbringung der Antriebsein-
heit auf der Funktionseinheit bzw. auf der Vakuumplatte
eine Schnittstelle verwendet wird. Mit anderen Worten
kann die Antriebseinheit mit Hilfe einer Schnittstelle an
der Funktionseinheit und/oder an der Vakuumplatte der
Funktionseinheit angebracht werden. Bei der Schnittstel-
le handelt es sich vorzugsweise um eine mechanische
Schnittstelle zur Verbindung der Antriebseinheit an der
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Funktionseinheit bzw. der Vakuumplatte.
[0019] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Vakuumplatte mehrteilig ausgebildet ist. Es ist im Sin-
ne der Erfindung bevorzugt, dass die Funktionseinheit
mindestens eine Vakuumplatte umfasst. Diese mindes-
tens eine Vakuumplatte kann im Sinne der Erfindung als
zentrale oder Haupt-Vakuumplatte der Funktionseinheit
bzw. des Auffangsystems bezeichnet werden. Die zen-
trale oder Haupt-Vakuumplatte ist vorzugsweise dazu
eingerichtet, die Antriebseinheit zu tragen und/oder den
Saugschlauch so zu führen, dass er in die Absaugöff-
nung des Absaugrings mündet. Neben der zentralen Va-
kuumplatte kann die Funktionseinheit weitere Vakuum-
platten umfassen, die beispielsweise auf einem Umkreis
des Auffangrings angeordnet sein können. Die Verwen-
dung von mehreren Vakuumplatten wird im Sinne der
Erfindung bevorzugt als Verwendung einer «mehrteili-
gen Vakuumplatte» bezeichnet. In einem Ausführungs-
beispiel der Erfindung kann die Funktionseinheit bei-
spielsweise eine zentrale oder Haupt-Vakuumplatte, so-
wie zwei weitere Neben-Vakuumplatten aufweisen. Die
Vakuumplatten können beispielsweise in regelmäßigen
Abständen auf einem Umfang des Auffangrings verteilt
vorliegen. Es kann im Sinne der Erfindung auch bevor-
zugt sein, dass die zentrale oder Haupt-Vakuumplatte
auf einer ersten Seite des Auffangrings angeordnet vor-
liegt, während die Neben-Vakuumplatten auf der zweiten
oder gegenüberliegenden Seite des Auffangrings ange-
ordnet sind.
[0020] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Vakuumplatten untereinander über Unterdruckleitun-
gen miteinander verbindbar sind. Es ist im Sinne der Er-
findung bevorzugt, dass auch die weiteren oder Neben-
Vakuumplatten Unterdruckkammern aufweisen, die als
Hohlräume und/oder Kavitäten ausgebildet sein können.
Vorzugsweise sind die Unterdruckkammern auf den Un-
terseiten der Vakuumplatten vorgesehen, wobei die Va-
kuumplatten mit ihrer Unterseite auf dem mit dem Kern-
bohrgerät zu bearbeitenden Untergrund aufliegen. Da-
durch können sich die Vakuumplatten an dem Unter-
grund festsaugen und so eine Befestigung des Auffang-
systems an dem Untergrund ermöglichen. Der Unter-
druck zur Befestigung des Auffangsystems wird vorzugs-
weise von einer Vakuumpumpe erzeugt, die Bestandteil
der Antriebseinheit ist. Die Antriebseinheit liegt vorzugs-
weise auf der zentralen oder Haupt-Vakuumplatte ange-
ordnet vor und es besteht vorzugsweise eine fluidische
Verbindung zwischen der mindestens einen Unterdruck-
kammer der zentralen oder Haupt-Vakuumplatte und der
Vakuumpumpe der Antriebseinheit. Durch die fluidische
Verbindung wird der von der Vakuumpumpe erzeugte
Unterdruck in die Unterdruckkammer übertragen. Das
beutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die min-
destens eine Unterdruckkammer der Vakuumplatte über
die fluidische Verbindung zur Vakuumpumpe evakuiert
bzw. abgesaugt werden kann. Die mindestens eine Un-
terdruckkammer der zentralen oder Haupt-Vakuumplat-
te und/oder die Vakuumpumpe der Antriebseinheit des

Auffangsystems kann/können über Unterdruckleitungen
mit den anderen Neben-Vakuumplatten bzw. ihren Un-
terdruckkammern verbunden werden. Dadurch kann der
von der Vakuumpumpe der Antriebseinheit erzeugte Un-
terdruck an die Unterdruckkammern der Neben-Vaku-
umplatten übertragen werden. Das bedeutet im Sinne
der Erfindung bevorzugt, dass die Unterdruckkammern
der Neben-Vakuumplatten über die Unterdruckleitungen
evakuiert bzw. abgesaugt werden können. Der Unter-
druck dafür wird mit Hilfe der Vakuumpumpe der An-
triebseinheit erzeugt und mit Hilfe der Unterdruckleitun-
gen - vorzugsweise gleichmäßig - in den Unterdruckkam-
mern der Vakuumplatten der Funktionseinheit verteilt.
Durch die bevorzugt gleichmäßige Verteilung des Unter-
drucks auf die verschiedenen Vakuumplatten und die da-
mit verbundene Applikation des Unterdrucks an mehre-
ren Orten kann eine besonders gute, gleichmäßige Be-
festigung des Auffangsystems an dem Untergrund, in
dem eine Kernbohrung vorgenommen werden soll, er-
reicht werden.
[0021] Außerdem kann mit der Vorsehung von meh-
reren Vakuumplatten vorteilhafterweise der vorhandene
Platz zur Befestigung von weiteren Gegenständen an
dem Untergrund vergrößert werden. Beispielsweise kön-
nen die Vakuumplatten des vorgeschlagenen Auffang-
systems dazu verwendet werden, Werkzeuge, Hilfsgerät
oder anderen Gegenstände, die auf einer Baustelle zum
Einsatz kommen, an dem Untergrund zu befestigen. Bei-
spielsweise können Meß- oder Laserliniengeräte an der
Vakuumplatte befestigt werden. Die Anbringung von
Werkzeugen, Hilfsgeräten oder anderen Gegenständen
ist insbesondere dann hilfreich, wenn das Auffangsystem
an einer vertikalen Wand befestigt ist und die genannten
Gegenstände dann beispielsweise in Arbeits- oder Au-
genhöhe des Nutzers des Auffangsystems angeordnet
werden können. Darüber hinaus kann durch die Verwen-
dung von mehreren Vakuumplatten die Traglast des Sys-
tems erhöht werden, dies insbesondere dann, wenn mit
der höheren Anzahl der Vakuumplatten auch eine Zu-
nahme der Unterdruckfläche einhergeht.
[0022] Es wird angemerkt, dass im Kontext der vorlie-
genden Erfindung zwei verschiedene Unterdrucksyste-
me voneinander unterschieden werden. Zum einen ist
ein erster Unterdruck vorgesehen, der von der Vakuum-
pumpe der Antriebseinheit des Auffangsystems erzeugt
wird, wobei dieser mit der Vakuumpumpe erzeugte erste
Unterdruck zur Befestigung der Vakuumplatten bzw. des
Auffangsystems bzw. seiner Komponenten an einem Un-
tergrund verwendet wird. Der erste Unterdruck kann mit
Hilfe von Unterdruckleitungen unter den Vakuumplatten
des Auffangsystems verteilt werden, so dass das Auf-
fangsystem besonders gleichmäßig und wirksam an dem
Untergrund befestigbar ist. Darüber hinaus kann im Kon-
text der vorliegenden Erfindung ein zweiter Unterdruck
vorgesehen sein, der von einem Sauggerät erzeugt wird.
Mit diesem zweiten Unterdruck kann der Bohrschlamm
aus dem Auffangring abgesaugt werden, wobei der zwei-
te Unterdruck mit einem Saugschlauch von dem Saug-
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gerät an das Auffangsystem übertragen wird. Das be-
deutet im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass der Saug-
schlauch das Sauggerät und die Funktionseinheit des
Auffangsystems miteinander verbindet, wobei der Saug-
schlauch so in die Vakuumplatte einmündet bzw. so
durch die Vakuumplatte geführt wird, dass der Bohr-
schlamm aus dem Innenraum des Auffangrings durch
eine Absaugöffnung abgesaugt werden kann. Das Ab-
saugen des Bohrschlamms erfolgt vorzugsweise mit Hil-
fe des zweiten Unterdrucks, der von dem Sauggerät er-
zeugt wird, wobei das Auffangsystem mit dem Sauggerät
als externem Hilfsgerät verbunden werden kann. Das
Sauggerät stellt vorzugsweise keinen Bestandteil des
vorgeschlagenen Auffangsystems dar. Vorzugsweise ist
auch das oben genannte Kernbohrgerät kein Bestandteil
des vorgeschlagenen Auffangsystems. Das vorgeschla-
gene Auffangsystem umfasst vorzugsweise die Funkti-
onseinheit mit einer Auffangvorrichtung und optional
mindestens einer Vakuumplatte, sowie die Antriebsein-
heit mit einer Vakuumpumpe zur Erzeugung des ersten
Unterdrucks zur Befestigung des Systems an einem Un-
tergrund und mit einer Energieversorgungsvorrichtung.
[0023] Durch die Vorsehung von zwei unterschiedli-
chen Unterdrucksystemen kann das vorgeschlagene
Auffangsystem unabhängig von dem Betrieb eines
Sauggeräts an einem Untergrund befestigt werden. Das
ist bei vielen Systemen, die aus dem Stand der Technik
bekannt sind, nicht der Fall. Vielmehr ist es bei konven-
tionellen Systemen so, dass eine Vorrichtung zum Auf-
fangen von Wasser oder Bohrschlamm mit demselben
Unterdruck, der auch zur Absaugung des Bohrschlamms
verwendet wird, an dem Untergrund befestigt wird. Ein
solches Vorgehen ist aber mit mehreren Nachteilen ver-
bunden. Zum einen kann eine Befestigung der Auffang-
vorrichtung an dem Untergrund nur dann gewährleistet
werden, wenn das Sauggerät eingeschaltet ist und läuft.
Dadurch muss aber die Auffangvorrichtung ständig vom
Untergrund abmontiert oder bei Inbetriebnahme des
Sauggeräts wieder an den Untergrund befestigt werden.
Dies ist mühselig und arbeits- und somit kostenintensiv.
Alternativ kann das Sauggerät weiter eingeschaltet blei-
ben, selbst wenn es gerade nicht benutzt wird. Dieses
Vorgehen ist aber mit einem sehr hohen, unnötigen En-
ergieverbrauch verbunden, der besonders dann nachtei-
lig ist, wenn auch das Sauggerät ein akkubetriebenes
Sauggerät ist. Denn durch das beschriebene Vorgehen
reduziert sich die Laufzeit der Energieversorgungsvor-
richtung des Sauggeräts erheblich bzw. die Intervalle
zwischen zwei Batterie-Auswechselvorgängen verkür-
zen sich deutlich. Insofern stellt es einen wesentlichen
Vorteil der vorliegenden Erfindung dar, dass der zweite
Unterdruck des Sauggeräts zum Absaugen des Bohr-
schlamms verwendet wird, während der erste Unter-
druck zur Befestigung des Auffangsystems von der Va-
kuumpumpe des Auffangsystems erzeugt wird und somit
nicht die Laufzeit der Energieversorgungsvorrichtung
des Sauggeräts belastet bzw. verkürzt. Die Unterdruck-
kammern der Vakuumplatten, in denen der erste Unter-

druck zur Befestigung des Auffangsystems herrscht,
werden im Sinne der Erfindung als erste Unterdruckkam-
mern bezeichnet.
[0024] Die Auffangvorrichtung, aus deren Innenraum
der Bohrschlamm abgesaugt wird, kann ebenfalls min-
destens eine Unterdruckkammer aufweisen, wobei die
mindestens eine Unterdruckkammer der Auffangvorrich-
tung im Sinne der Erfindung bevorzugt als "zweite Un-
terdruckkammer" bezeichnet wird. Die zweite Unter-
druckkammer kann beispielsweise dadurch gebildet wer-
den, dass der Innenraum der Absaugvorrichtungen nicht
nur nach unten durch den Untergrund, sondern auch
nach oben gegenüber der Umgebung abgeschlossen
wird. Dazu kann die Auffangvorrichtung beispielsweise
eine Abdeckvorrichtung aufweisen, die diese zweite Un-
terdruckkammer nach oben verschließt. Die Abdeckvor-
richtung weist vorzugsweise eine Öffnung auf, durch die
die Bohrkrone des Kernbohrgeräts geführt werden kann.
Wenn die Abdeckvorrichtung ein nachgiebiges, elasti-
sches Material umfasst, können bei gleichem Durchmes-
ser der Öffnung unterschiedlich große Bohrkronen ver-
wendet und trotzdem eine passable Abdichtung und Ab-
saugwirkung des Sauggeräts erreicht werden. Das nach-
giebige, elastische Material kann beispielsweise eine
Dichtscheibe bilden, durch die die Bohrkrone bei der Vor-
bereitung der Kernbohrung hindurchgeführt wird. Es
muss dann nicht für jede einzelne Bohrkrone eine andere
Auffangvorrichtung verwendet werden, sondern das
nachgiebige, elastische Material, aus dem die Abdeck-
vorrichtung der Auffangvorrichtung zumindest teilweise
besteht, ermöglicht es, dass ein gewisser Bereich unter-
schiedlicher Bohrkronen zusammen mit einem bestimm-
ten Absaugring zusammen verwendet werden kann. Da-
durch muss der Nutzer weniger verschiedene Auffang-
vorrichtungen mit sich führen, wenn er mehrere Kern-
bohrungen mit unterschiedlichen Durchmessern durch-
führen möchte. Selbstverständlich kann auch die zweite
Unterdruckkammer nach unten, d.h. in Richtung des Un-
tergrundes, mit einer Dichtung abgedichtet werden. Da-
durch wird ein Ein- oder Nachströmen von Luft in die
zweite Unterdruckkammer aus der Umgebung des Auf-
fangsystems vermieden, so dass der Unterdruck in der
zweiten Unterdruckkammer mit weniger Aufwand auf-
recht erhalten werden kann.
[0025] Die zweite Unterdruckkammer kann im Sinne
der Erfindung bevorzugt auch als Absaugkammer be-
zeichnet werden. Die Begriffe "oben" und "unten" stellen
für den Fachmann keine unklaren Begriffe dar, denn die
Begriffe "unten" oder "Unterseite" bzw. die Raumrichtung
"nach unten" werden im Kontext der vorliegenden Erfin-
dung für die dem Untergrund zugewandte Seite des Auf-
fangsystems verwendet, während die Begriffe "oben"
oder "Oberseite" bzw. die Raumrichtung "nach oben" im
Kontext der vorliegenden Erfindung für die dem Unter-
grund abgewandte Seite der Auffangvorrichtung verwen-
det werden. Auf diese Weise sind die Begriffe nicht nur
dann klar definiert, wenn das Auffangsystem auf einem
Erdboden und einem horizontalen Untergrund verwen-
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det wird, sondern auch dann, wenn das vorgeschlagene
Auffangsystem an einem vertikalen Untergrund, wie ei-
ner Mauer oder einer Wand, verwendet wird.
[0026] Die Trennung von Absaugung und Befestigung
wird im Kontext der vorliegenden Erfindung insbesonde-
re dadurch erreicht, dass mindestens zwei Unterdruck-
kammern im System vorgesehen sind: eine erste Unter-
druckkammer, die aus Hohlräumen und/oder Kavitäten
der Vakuumplatte gebildet wird und die mit Hilfe einer
Vakuumpumpe der Antriebseinheit evakuiert wird, und
eine zweite Unterdruckkammer, die von einem Innen-
raum der Auffangvorrichtung gebildet wird und aus der
Bohrschlamm mit Hilfe eines externen Sauggeräts ab-
gesaugt wird. Dazu kann die Auffangvorrichtung einen
Absaugkanal oder einen Absaugstutzen umfassen, an
den das externe Sauggerät angeschlossen werden
kann. Vorzugsweise liegen die beiden Unterdruckkam-
mern strömungstechnisch getrennt voneinander vor, so
dass keine Luft von der einen in die andere Unterdruck-
kammer strömen kann, oder umgekehrt. Ebenso wenig
soll auch Bohrschlamm oder Wasser von der zweiten
Unterdruckkammer in die erste Unterdruckkammer ge-
langen, weil dadurch die erste Unterdruckkammer ver-
unreinigt würde. Dadurch könnte die Befestigung des
vorgeschlagenen Systems beeinträchtigt werden. Die
strömungstechnische Trennung der beiden Unterdruck-
kammern kann durch Dichtungen und dergleichen weiter
verbessert werden.
[0027] Die Energieversorgungsvorrichtung der An-
triebseinheit ist vorzugsweise zur Versorgung der Kom-
ponenten der Antriebseinheit bzw. des Auffangsystems
mit elektrischer Energie vorgesehen. Es ist im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass das Auffangsystem eine Va-
kuumpumpe aufweist. Es kann aber im Sinne der Erfin-
dung auch bevorzugt sein, dass das Auffangsystem
mehr als eine Vakuumpumpe oder auch weitere Pumpen
umfasst. Die Pumpen stellen elektrische Verbraucher
dar, die die zu ihrem Betrieb erforderliche elektrische En-
ergie von der Energieversorgungsvorrichtung der An-
triebseinheit beziehen. Bei der Energieversorgungsvor-
richtung kann es sich um eine wiederaufladbare Batterie
mit mehreren Energiespeicherzellen handeln. Die Ener-
gieversorgungsvorrichtung kann vorzugsweise auch als
Akkumulator oder «Akku» bezeichnet werden. Es ist im
Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Energieversor-
gungsvorrichtung der Antriebseinheit aufgeladen wird,
während sie in dem vorgeschlagenen Auffangsystem
bzw. deren Antriebseinheit verbleibt. Dazu kann die En-
ergieversorgungsvorrichtung mit einem Ladegerät oder
einem öffentlichen oder Baustellen-Stromnetz verbun-
den werden. Es kann im Sinne der Erfindung allerdings
auch bevorzugt sein, dass die Energieversorgungsvor-
richtung zum Aufladen aus dem System entnommen und
mit einem externen Ladegerät verbunden wird.
[0028] Neben der Vakuumpumpe und der Energiever-
sorgungsvorrichtung kann die Antriebseinheit eine Elek-
tronik zur Steuerung der Antriebseinheit des Auffangsys-
tems umfassen. Die Elektronik der Antriebseinheit kann

die für ihren Betrieb erforderliche Energie vorzugsweise
auch von der Energieversorgungsvorrichtung der An-
triebseinheit des Auffangsystems beziehen. Die Elektro-
nik der Antriebseinheit stellt insofern vorzugsweise auch
einen Verbraucher im Sinne der vorliegenden Erfindung
dar. Beispielsweise können mit der Elektronik des Sys-
tems die aktiven Komponenten des Systems, wie die Va-
kuumpumpe, geregelt und/oder gesteuert werden. Bei-
spielsweise kann das System einen Zweipunktregler um-
fassen, mit dem der Unterdruck in der ersten Unterdruck-
kammer der Vakuumplatte in einem vorgegebenen
Druckbereich gehalten werden kann. Die Steuerung und
Regelung des vorgeschlagenen Auffangsystems kann
eine Zweipunktregelung umfassen, die dazu eingerichtet
ist, den ersten Unterdruck in der Unterdruckkammer der
Vakuumplatte zwischen einer gewünschten Untergrenze
und einer gewünschten Obergrenze für den Unterdruck
zu halten. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Vakuumpumpe des vorgeschlagenen Systems ein-
oder ausgeschaltet wird, wenn diese Schwellwerte des
gewünschten Druckbereichs über- oder unterschritten
werden. Vorzugsweise wird die Vakuumpumpe einge-
schaltet, um den Unterdruck zu erhöhen, also eine Dif-
ferenz zu einem Druck = 0 bar, während sich der Unter-
druck regemäßig verringert, wenn die Vakuumpumpe
ausgeschaltet wird. Eine «Verringerung des Unter-
drucks» stellt im Sinne der Erfindung eine Zunahme des
Drucks in absoluten Zahlen dar, bei der der Abstand zu
einem Druck = 0 bar abnimmt. während eine «Erhöhung
des Unterdrucks» im Sinne der Erfindung eine Abnahme
des Drucks in absoluten Zahlen darstellt, bei der der Ab-
stand zu einem Druck = 0 bar zunimmt.
[0029] Darüber hinaus kann die Antriebseinheit eine
Schaltvorrichtung zum Ein- und Ausschalten des Auf-
fangsystems bzw. der Antriebseinheit umfassen. Dabei
kann es sich um einen Schalter, beispielsweise einen
Schiebeschalter oder einen Druckschalter, handeln. Da-
durch wird ein unabhängiger Betrieb des Auffangsys-
tems von dem Kernbohrgerät und/oder dem Sauggerät
ermöglicht. Beispielsweise kann der Nutzer das vorge-
schlagene Auffangsystem vor seiner Verwendung und
vor Inbetriebnahme des Kernbohrgeräts vorbereiten und
die Auffangvorrichtung bereits an dem Untergrund, in
den eine Kernbohrung eingebracht werden soll, anbrin-
gen. Das Sauggerät zum Absaugen des Bohrschlamms
muss erst danach, beispielsweise lediglich während der
Durchführung der Kernbohrung, eingeschaltet sein, so
dass der gesamte Kernbohrvorgang zeit- und energieo-
ptimiert durchgeführt werden kann.
[0030] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die mindestens eine Vakuumplatte eine Dichtung auf-
weist. Die Dichtung der Vakuumplatte ist vorzugsweise
auf ihrer Unterseite vorgesehen und dazu eingerichtet,
die mindestens eine Unterdruckkammer der Vakuum-
platte abzudichten. Während in der Umgebung des Auf-
fangsystems Normal- oder Atmosphärendruck herrscht,
wird das Auffangsystem mit einem Unterdruck an dem
Untergrund befestigt, wobei der Unterdruck von der Va-
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kuumpumpe des Auffangsystems erzeugt wird und im
befestigten Zustand des Systems in der mindestens ei-
nen Unterdruckkammer der Vakuumplatte herrscht. Um
ein Ein- oder Nachströmen von Luft aus der Umgebung
in die Unterdruckkammer der Vakuumplatte zu verhin-
dern, kann eine Dichtung verwendet werden, die die Un-
terdruckkammer gegenüber der Umgebung des Auffang-
systems abdichtet. Die Dichtung trägt vorteilhafterweise
dazu bei, dass das Auffangsystem auch an rauhen Ober-
flächen besonders gut haftet.
[0031] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Dichtung ein nicht-lineares Dichtprofil aufweist. Wenn
das Auffangsystem mit dem Untergrund, in dem eine
Kernbohrung vorgenommen werden soll, verbunden
wird, wird zunächst die Vakuumplatte auf den Untergrund
um den Bohrort aufgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt beträgt
ein durchschnittlicher Abstand zwischen Vakuumplatte
und Untergrund beispielsweise 1. Wenn nun die Vaku-
umpump des Auffangsystems eingeschaltet und die Un-
terdruckkammer der Vakuumplatte evakuiert wird, wird
die Vakuumplatte immer weiter an den Untergrund her-
angesaugt und der durchschnittliche Abstand zwischen
Vakuumplatte und Untergrund nimmt ab, wird also klei-
ner als 1. Die Strecke oder der Weg, um die der Abstand
zwischen Vakuumplatte und Untergrund kleiner wird,
kann im Sinne der Erfindung bevorzugt als Absaugweg
I bezeichnet werden. Es ist im Sinne der Erfindung be-
vorzugt, dass sich die Dichtwirkung bzw. die Ansaugkraft
F mit größer werdendem Absaugweg verändert, wobei
diese Änderungen der Dichtwirkung bzw. die Ansaug-
kraft F in Abhängigkeit von dem Absaugweg I als Dicht-
profil bezeichnet wird. Es ist im Sinne der Erfindung ganz
besonders bevorzugt, dass das Dichtprofil nicht-linear
verläuft. Das bedeutet im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass die Dichtwirkung bzw. die Ansaugkraft F nicht linear
mit zunehmendem Absaugweg I anwächst, sondern
dass die Dichtwirkung bzw. die Ansaugkraft F mit zuneh-
mendem Absaugweg I beispielsweise schneller bzw.
stärker ansteigen. Dabei kann die Funktion der Dichtwir-
kung bzw. der Ansaugkraft F in Abhängigkeit vom Ab-
saugweg I beispielsweise eine Polynomfunktion n-ten
Grades darstellen, eine Exponentialfunktion oder eine
Funktion, die sich aus unterschiedlichen, beispielsweise
linearen Abschnitten zusammensetzt, beispielsweise ei-
nem ersten Abschnitt mit einer ersten Steigung m1 und
einem zweiten Abschnitt m2, wobei die zweite Steigung
m2 vorzugsweise größer ist als die erste Steigung m1.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass eine zu-
sammengesetzte Funktion aus linearen Abschnitten mit
unterschiedlichen Steigungen selbst als «nicht-lineare»
Funktion bezeichnet wird.
[0032] Ein nicht-lineares Dichtprofil kann beispielswei-
se dadurch erreicht werden, dass nicht ein konventionel-
ler Dichtring verwendet wird, sondern dass beispielswei-
se zwei Dichtringe mit unterschiedlichen Dicht- und/oder
Material-Eigenschaften miteinander kombiniert werden,
beispielsweise indem sie übereinander gelegt werden.
Alternativ kann ein Dichtring mit einer im Profilschnitt

nicht kreisförmigen Form oder Schnittfläche verwendet
werden. Ein solcher Dichtring kann im Profil beispiels-
weise eine dreieckige Form aufweisen, wobei sich die
Form des Dichtringprofils vorzugsweise von oben nach
unten verjüngt. Darüber hinaus können auch zwei Dich-
tringe mit unterschiedlichen Höhen miteinander kombi-
niert werden, beispielsweise indem die Dichtringe ne-
beneinander gelegt werden. Vorzugsweise kann ein ers-
ter Dichtring eine erste Höhe h1 aufweisen und ein zwei-
ter Dichtring eine zweite Höhe h2, wobei die erste Höhe
h1 größer ist als die zweite Höhe h2. Beim Evakuieren
der Unterdruckkammer der Vakuumplatte trägt dann zu-
nächst der höhere, erste Dichtring mit der ersten Höhe
h1 zur Abdichtung der Unterdruckkammer bei. Die Dicht-
wirkung bzw. die Ansaugkraft F wird in diesem ersten
Bereich, in dem nur der erste Dichtring zur Abdichtung
beiträgt, von dem ersten Dichtring bestimmt. Mit zuneh-
mender Absaugung verringert sich der Abstand zwi-
schen Vakuumplatte und Untergrund immer weiter, so
dass ab einem bestimmten Zeitpunkt auch der niedrige-
re, zweite Dichtring mit der zweiten Höhe h2 zur Abdich-
tung beiträgt. In diesem zweiten Bereich, in dem sowohl
der erste, als auch der zweite Dichtring zu der Abdichtung
beitragen, wird die Dichtwirkung bzw. die Ansaugkraft F
vorteilhafterweise von beiden Dichtringen bestimmt. Vor-
zugsweise addieren sich die Dichtwirkungen der Dich-
tringe in diesem zweiten Bereich, so dass die Dichtwir-
kung bzw. die Ansaugkraft F in dem zweiten Bereich grö-
ßer ist als in dem ersten Bereich. Dadurch ergibt sich
eine Funktion mit einem ersten, im Wesentlichen linear
verlaufenden Bereich mit einer ersten Steigung m1 und
einen zweiten, im Wesentlichen linear verlaufenden Be-
reich mit einer zweiten Steigung m2, wobei die zweite
Steigung m2 durch die Addition der Dichtwirkungen der
Dichtringe größer ist als die erste Steigung m1. Eine sol-
che Funktion bzw. ein so verlaufendes Dichtprofil wird
im Sinne der Erfindung als «nicht-lineares Dichtprofil»
bezeichnet. Vorzugsweise kann ein solches nicht-linea-
res Dichtprofil dadurch erreicht werden, dass sich die
Dichtwirkung bzw. die Ansaugkraft F während des Ab-
saugvorgangs nicht-linear ändert, beispielsweise da-
durch, dass sich die Steifigkeit des Dichtmaterials wäh-
rend des Absaugens ändert oder dadurch, dass Dichtrin-
ge oder -materialien mit entsprechend zugeschnittenen
Formen verwendet werden.
[0033] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
das System eine Schnittstelle zur Verbindung der An-
triebseinheit und der Funktionseinheit aufweist, wobei
die Schnittstelle eine Leitungsschnittstelle zur Übertra-
gung des Unterdrucks von der Antriebseinheit an die
Funktionseinheit umfasst. Vorzugsweise kann die
Schnittstelle eine Leitungsschnittstelle zur Übertragung
des Unterdrucks von der Vakuumpumpe der Antriebs-
einheit an die Unterdruckkammer der Funktionseinheit
umfassen. Die Leitungsschnittstelle ist vorzugsweise als
lösbare, schnell montierbare und dennoch dichte Fluid-
Leitung ausgebildet, mit der der von der Vakuumpumpe
erzeugte Unterdruck von der Antriebseinheit zur Vaku-
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umplatte der Funktionseinheit übertragen werden kann.
Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die in der
Unterdruckkammer der Vakuumplatte befindliche Luft
durch die Leitungsschnittstelle zur Vakuumpumpe hin
abgesaugt werden kann.
[0034] In einer hier ebenfalls offenbarten Ausgestal-
tung kann die Funktionseinheit des Auffangsystems
auch ohne die Antriebseinheit verwendet werden, wobei
in diesem Fall die Funktionseinheits-Seite der Leitungs-
schnittstelle mit einem externen Sauggerät, wie einem
Staubsauger oder einem Nass-Trocken-Sauger, verbun-
den werden kann, wobei in dieser Ausgestaltung das
Sauggerät dazu verwendet werden kann, die Unter-
druckkammer der Vakuumplatte der Funktionseinheit zu
evakuieren. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass die Leitungsschnittstelle auf ihrer Funktionsein-
heits-Seite selbstsperrend ausgeführt ist. Dadurch ist die
Unterdruckkammer der Vakuumplatte der Funktionsein-
heit auch dann gut gegenüber der Umgebung abgedich-
tet, wenn die Antriebseinheit demontiert ist, d.h. wenn
die Funktionseinheit ohne eine Antriebseinheit verwen-
det wird.
[0035] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Vakuumplatte Bestandteil der Antriebseinheit ist. Es
ist in dieser Ausgestaltung der Erfindung bevorzugt, dass
die Vakuumplatte nicht Bestandteil der Funktionseinheit,
sondern Bestandteil der Antriebseinheit ist. In dieser
Ausgestaltung der Erfindung umfasst die Funktionsein-
heit eine Auffangvorrichtung, die insbesondere als Auff-
angring bzw. als Wasserfangring ausgestaltet ist. Die Va-
kuumplatte wird in dieser Ausgestaltung vorzugsweise
als Vakuum-Fixiergrundplatte bezeichnet. Sie liegt in die-
ser Ausgestaltung der Erfindung fest mit der Antriebs-
einheit verbunden vor, wobei die Antriebseinheit bei-
spielsweise als in sich abgeschlossenes Modul auf der
Oberseite der vorzugsweise planen Oberseite der Vaku-
um-Fixiergrundplatte angeordnet vorliegen kann. Auch
in dieser Ausgestaltung der Erfindung umfasst die An-
triebseinheit eine Vakuumpumpe und eine Energiever-
sorgungsvorrichtung zur Versorgung der Vakuumpumpe
mit elektrischer Energie. Darüber hinaus kann die An-
triebseinheit einen Schalter zum Ein- und Ausschalten,
sowie eine Elektronik aufweisen. Die Fluidleitung zwi-
schen Antriebseinheit und Vakuum-Fixiergrundplatte
kann in dieser Ausgestaltung als einfach Fluidleitung
ausgebildet sein, da es nicht vorgesehen ist, dass Vaku-
um-Fixiergrundplatte und Antriebseinheit in dieser Aus-
gestaltung voneinander gelöst werden. Insbesondere
kann die Fluidleitung zwischen Vakuumpumpe und Un-
terdruckkammer der Vakuum-Fixiergrundplatte beson-
ders robust und technisch leicht umsetzbar ausgebildet
sein. Durch die Fluidleitung wird die Luft aus der Unter-
druckkammer der Vakuum-Fixiergrundplatte zur Vaku-
umpumpe hin abgesaugt und die Unterdruckkammer auf
diese Weise evakuiert. Durch den entstehenden Unter-
druck in der Unterdruckkammer wird die Vakuum-Fixier-
grundplatte an den Untergrund an- bzw. festgesaugt und
dadurch an dem Untergrund befestigt. In der Ausgestal-

tung, bei der die Vakuum-Fixiergrundplatte Bestandteil
der Antriebseinheit ist, kann das System aus Auffang-
vorrichtung und Antriebseinheit mit Vakuum-Fixier-
grundplatte eine mechanische Schnittstelle zur Verbin-
dung der Vakuum-Fixiergrundplatte mit der Auffangvor-
richtung umfassen. Diese mechanische Schnittstelle ist
vorzugsweise so ausgelegt, dass die die Antriebseinheit
mit Vakuum-Fixiergrundplatte mit verschieden großen
Auffangvorrichtungen verbunden werden kann. Die Ver-
bindung zwischen Auffangvorrichtung und Vakuum-Fi-
xiergrundplatte erfolgt vorzugsweise werkzeuglos. Bei-
spielsweise kann der Wasserfangring an der Vakuum-
Fixiergrundplatte festgeklemmt werden. In der Ausge-
staltung der Erfindung, bei der die Vakuum-Fixiergrund-
platte Bestandteil der Antriebseinheit ist, erfolgt die Eva-
kuierung der mindestens einen Unterdruckkammer der
Vakuum-Fixiergrundplatte mit Hilfe eines ersten Unter-
drucks, der von der Vakuumpumpe der Antriebseinheit
erzeugt wird. Die Absaugung des Bohrschlamms erfolgt
mit Hilfe eines zweiten Unterdrucks, der von einem ex-
ternen Sauggerät, wie einem Staub- oder Nass-Trocken-
sauger, erzeugt wird. Die Auffangvorrichtung bzw. der
Wasserfangring können zur Anbringung eines Saug-
schlauchs einen Absaugstutzen aufweisen oder sonstige
Mittel, um einen Saugschlauch eines Sauggeräts anzu-
schließen.
[0036] Auch in dieser Ausgestaltung der Erfindung
kann die Vakuum-Fixiergrundplatte mehrteilig ausgebil-
det sein. Darüber hinaus kann auch die Vakuum-Fixier-
grundplatte, die Bestandteil der Antriebseinheit ist, eine
Dichtung gegenüber dem Untergrund aufweisen, wobei
die Dichtung ein nicht-lineares Dichtungsprofil aufweist.
[0037] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. Die Figuren, die Beschrei-
bung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale
in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale
zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu
sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
[0038] In den Figuren sind gleiche und gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert.
[0039] Es zeigen:

Fig. 1 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung des
Auffangsystems mit Funktionseinheit und An-
triebseinheit im verbundenen Zustand

Fig. 2 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung des
Auffangsystems mit Funktionseinheit und An-
triebseinheit im getrennten Zustand

Fig. 3 schematische Draufsicht einer bevorzugten
Ausgestaltung des Auffangsystems

Fig. 4 schematische Seitenansicht einer bevorzugten
Ausgestaltung des Auffangsystems

Fig. 5 schematische Draufsicht einer bevorzugten
Ausgestaltung des Auffangsystems mit mehre-

15 16 



EP 4 299 876 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ren Vakuumplatten

Fig. 6 schematische Darstellung verschiedener nicht-
linearer Dichtprofile

Fig. 7 Draufsicht einer bevorzugten Ausgestaltung
des Auffangsystems, bei dem die Vakuumplat-
te Bestandteil der Antriebseinheit ist

Ausführungsbeispiele und Figurenbeschreibung:

[0040] Figur 1 zeigt eine bevorzugte Ausgestaltung
des Auffangsystems 10 mit Funktionseinheit 20 und An-
triebseinheit 30 im verbundenen Zustand. In dem in Figur
1 dargestellten Ausführungsbeispiel der Erfindung um-
fasst die Funktionseinheit 20 einen Wasserfangring 20
als Auffangvorrichtung 20, sowie eine Vakuumplatte 40,
mit der das Auffangsystem an einem Untergrund U be-
festigt werden kann. Der Untergrund U kann in dem Sinne
von einem Kernbohrgerät 100 bearbeitet werden, dass
eine Kernbohrung in den Untergrund U eingebracht wird.
Dazu kann das Kernbohrgerät 100 eine Bohrkrone auf-
weisen, die in Figur 1 als Repräsentant des Kernbohr-
geräts 100 abgebildet ist. Bei der Durchführung des
Kernbohrvorgangs entsteht Bohrschlamm B als eine Mi-
schung aus Kühl- oder Spülwasser, Staub und Bohrgut.
Dieser Bohrschlamm B sammelt sich in einem Innen-
raum 26 der Auffangvorrichtung 22. Der Innenraum 26
der Auffangvorrichtung 22 kann über einen Absaugstut-
zen 84 und einem Saugschlauch 82 mit einem externen
Sauggerät 80 verbunden werden, so dass der Bohr-
schlamm B mit einem Unterdruck aus dem Innenraum
26 der Auffangvorrichtung 22 abgesaugt werden kann.
Das bedeutet, dass der Innenraum 26 der Auffangvor-
richtung 22 mit einem Unterdruck, der von dem Saugge-
rät 80 erzeugt wird, beaufschlagt werden kann. Dadurch
wird der Innenraum 26 der Auffangvorrichtung 22 zu ei-
ner Unterdruckkammer, die im Sinne der Erfindung als
zweite Unterdruckkammer 26 bezeichnet wird. Ein mög-
licher Weg des Bohrschlamms B wird in Figur 1 mit Pfei-
len angedeutet. Der Innenraum 26 der Auffangvorrich-
tung 22 kann mit einer Abdeckvorrichtung 28 verschlos-
sen werden, um eine Unterdruckkammer 26 zu bilden.
Der Innenraum 26 der Auffangvorrichtung 22 kann somit
nach unten, d.h. in Richtung des Untergrunds U, von dem
Untergrund U selbst verschlossen werden, wobei Dich-
tungen 24 dabei helfen, die Unterdruckkammer 26 be-
sonders wirksam abzudichten. In der Raumrichtung
«nach oben», d.h. auf der vom Untergrund U abgewand-
ten Seite der Auffangvorrichtung 22, ist vorzugsweise die
Abdeckvorrichtung 28 vorgesehen. Die Abdeckvorrich-
tung 28 kann beispielsweise ein nachgiebiges, elasti-
sches Material umfassen, das zum Beispiel eine Dicht-
scheibe bilden kann. Die Abdeckvorrichtung 28 kann ei-
ne Öffnung aufweisen, durch die die Bohrkrone des Kern-
bohrgeräts 100 geführt werden kann, um umgeben von
der Auffangvorrichtung 22 die Kernbohrung durchzufüh-
ren.

[0041] Die Vakuumplatte 40 ist in der in Figur 1 darge-
stellten Ausführungsform der Erfindung Bestandteil der
Funktionsvorrichtung 20. Die Vakuumplatte 40 weist
ebenfalls eine Unterdruckkammer 46 auf, wobei die Un-
terdruckkammer 46 der Vakuumplatte 40 im Sinne der
Erfindung als erste Unterdruckkammer 46 bezeichnet
wird. Die erste Unterdruckkammer 46 kann mit einem
Unterdruck beaufschlagt werden, der von einer Vakuum-
pumpe 32 einer Antriebseinheit 30 des Auffangsystems
10 erzeugt werden kann. In dem in Figur 1 dargestellten
Ausführungsbeispiel der Erfindung stellen die Funktions-
einheit 20 und die Antriebseinheit 30 des Systems 10
voneinander getrennte Einheiten 20, 30 dar, wobei die
Einheiten 20, 30 in Figur 1 miteinander verbunden und
in Figur 2 getrennt voneinander vorliegen. Durch diese
Trennung kann beispielsweise die Antriebseinheit 30 mit
verschiedenen Funktionseinheiten 20 kombiniert ver-
wendet werden, wobei sich die Funktionseinheiten 20
beispielsweise im Durchmesser des Auffangrings 22 un-
terscheiden. Auf diese Weise kann das Auffangsystem
10 besonders einfach und nutzerfreundlich an Kernbohr-
geräte 100 und Bohrkronen mit unterschiedlichen Durch-
messern angepasst werden.
[0042] Die Vakuumplatte 40 kann gegenüber dem Un-
tergrund U mit Dichtungen 44 abgedichtet werden, wäh-
rend die Auffangvorrichtungen 22 gegenüber dem Un-
tergrund mit Dichtungen 24 abgedichtet werden kann.
Auch im Übergangsbereich zwischen Vakuumplatte 40
und Auffangvorrichtung 22 können Dichtungen vorgese-
hen sein, die im Kontext der vorliegenden Erfindung als
«Dichtung 24, 24» bezeichnet werden. Die Dichtung 24,
44 sorgt dafür, dass kein Austausch von Luft oder Bohr-
schlamm zwischen der ersten Unterdruckkammer 46 der
Vakuumplatte 40 und der zweiten Unterdruckkammer 24
der Auffangvorrichtung 22 erfolgt. Mit anderen Worten
dichtet die Dichtung 24, 44 die Unterdruckkammern 26,
46 gegeneinander ab. Die Dichtung 24 dichtet die zweite
Unterdruckkammer 26 der Auffangvorrichtung 22 gegen-
über der Umgebung bzw. dem Atmosphärendruck in der
Umgebung des Auffangsystems 10 ab, während die
Dichtung 44 die erste Unterdruckkammer 46 der Vaku-
umplatte 40 gegenüber der Umgebung bzw. dem Atmo-
sphärendruck in der Umgebung des Auffangsystems 10
abdichtet. Der erste Unterdruck in der ersten Unterdruck-
kammer 46 dient zur Befestigung des Systems 10 an
dem Untergrund U, während der zweite Unterdruck in
der zweiten Unterdruckkammer 26 zum Absaugen des
Bohrschlamms B aus dem Innenraum 26 der Auffang-
vorrichtung 22 dient. Der erste Unterdruck kann mit einer
Vakuumpumpe 32 der Antriebseinheit 30 erzeugt wer-
den, während der zweite Unterdruck von einem externen
Sauggerät 80 erzeugt werden kann. Die Dichtungen 24,
44 können ein nicht-lineares Dichtprofil aufweisen, so
dass eine verbesserte Dichtwirkung der Dichtungen 24,
44 ermöglicht werden kann.
[0043] Die Antriebseinheit 30 des Auffangsystems 10
umfasst neben der Vakuumpumpe 32 eine Energiever-
sorgungsvorrichtung 34 zur Versorgung der Vakuum-
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pumpe 32 mit elektrischer Energie. Innerhalb der An-
triebseinheit 30 können elektrische Leitungen 37 verlegt
sein, die beispielsweise die Energieversorgungsvorrich-
tung 34, die Vakuumpumpe 32, einen Schalter 36
und/oder eine Elektronik 38 der Antriebseinheit 30 elek-
trisch leitend miteinander verbinden. Der Schalter 36
kann dazu verwendet werden, das System 10 bzw. die
Antriebseinheit 30 und ihre Komponenten, beispielswei-
se die Vakuumpumpe 32, ein- oder auszuschalten. Die
Elektronik 38 der Antriebseinheit 30 kann dazu verwen-
det werden, die Antriebseinheit 30 bzw. die Vakuumpum-
pe 32 zu regeln und/oder zu steuern. Beispielsweise
kann der Betrieb der Vakuumpumpe 32 so geregelt wer-
den, dass ein Unterdruck in der ersten Unterdruckkam-
mer 46 der Vakuumplatte 40 stets in einem gewünschten
Druckbereich verbleibt. Dadurch kann sichergestellt wer-
den, dass die Vakuumplatte 40 und der mit der Vakuum-
platte 40 verbundene Wasserfangring 22 stets sicher an
dem Untergrund U befestigt vorliegen. Bei der Energie-
versorgungsvorrichtung 34 handelt es sich vorzugsweise
um eine wiederaufladbare Batterie mit einer Vielzahl von
Energiespeicherzellen. Die Energieversorgungsvorrich-
tung 34 kann als Akkumulator («Akku») ausgebildet sein,
der entweder in der Antriebseinheit 30 oder in einem ex-
ternen Ladegerät (nicht dargestellt) erneut mit elektri-
scher Energie aufgeladen werden kann.
[0044] Zwischen der Vakuumpumpe 32 und der ersten
Unterdruckkammer 46 der Vakuumplatte 40 kann eine
Fluidleitung 33 bestehen, die eine Leitungsschnittstelle
52 umfassen kann. Die Leitungsschnittstelle 52 kann Be-
standteil einer mechanischen Schnittstelle 50 zur Ver-
bindung der Funktionseinheit 20 mit der Antriebseinheit
30 sein. Die Schnittstelle 50 ermöglicht eine einfache,
werkzeuglose Trennung der Antriebseinheit 30 von der
Funktionseinheit 20, während die Leitungsschnittstelle
52 eine einfache Trennung der Fluidleitung 33 ermög-
licht. Die Leitungsschnittstelle 52 kann auf Seiten der Va-
kuumplatte 40 und/oder auf Seiten der Antriebseinheit
30 selbstsperrend ausgebildet sein, so dass im getrenn-
ten Zustand der Einheiten 20, 30 die Fluidleitung 33 dicht
ist.
[0045] Figur 2 zeigt eine bevorzugte Ausgestaltung
des Auffangsystems 10 mit Funktionseinheit 20 und An-
triebseinheit 30 im getrennten Zustand.
[0046] Figur 3 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung des Auffangsystems 10.
Dargestellt sind die Funktionseinheit 20 mit der Auffang-
vorrichtung 22, sowie die Antriebseinheit 30. Die Auf-
fangvorrichtung 22 kann ringförmig ausgebildet sein, so
dass ein Innenraum 26 gebildet wird. In diesem Innen-
raum 26 sammelt sich bei Durchführung einer Kemboh-
rung der Bohrschlamm B, der über die Absaugöffnung
23 der Auffangvorrichtung 22 mit Hilfe eines Sauggeräts
80 abgesaugt werden kann. Dazu kann die Auffangvor-
richtung 22 über einen Saugschlauch 82 mit dem Saug-
gerät 80 verbunden werden. Das Sauggerät 80 ist dazu
eingerichtet, einen Unterdruck zur Absaugung des Bohr-
schlamms B zu erzeugen, wobei der Innenraum 26 der

Auffangvorrichtung 22 mit dem Unterdruck beaufschlagt
wird und so als Absaug- bzw. Unterdruckkammer 26
dient. Der Innenraum 26 der Auffangvorrichtung 22 kann
mit einer Abdeckvorrichtung 28 (siehe Fig. 1 und 2) nach
oben verschlossen werden. Nach unten wird der Innen-
raum 26 der Auffangvorrichtung 22 von dem Untergrund
U geschlossen, in den die Kernbohrung eingebracht wer-
den soll. Der Saugschlauch 82 kann durch die Funkti-
onseinheit 20 hindurch verlängert werden, bis er im Be-
reich der Absaugöffnung 23 in den Innenraum 26 der
Auffangvorrichtung 22 einmündet. Diese Verlängerung
des Saugschlauchs 82 im Inneren der Funktionseinheit
20 ist in den Figuren 3 bis 5 mit gestrichelten Linien dar-
gestellt.
[0047] Die Antriebseinheit 30 des Auffangsystems 10
kann eine Elektronik 38 zur Steuerung und/oder Rege-
lung der Komponenten der Antriebseinheit 30 aufweisen.
Beispielsweise können die Vakuumpumpe 32 und/oder
die Energieversorgungsvorrichtung 34 bzw. ihr jeweiliger
Betrieb von der Elektronik 38 der Antriebseinheit 30 ge-
steuert und/oder geregelt werden. In der in Figur 3 dar-
gestellten Ausgestaltung des Auffangsystems 10 ist die
Vakuumplatte 40 Bestandteil der Funktionseinheit 20.
Die Vakuumplatte 40 ist in dem in Figur 3 dargestellten
Ausführungsbeispiel der Erfindung einteilig ausgebildet,
wobei die eine Vakuumplatte 40 des in Fig. 3 dargestell-
ten Ausführungsbeispiels der Erfindung bevorzugt als
zentrale oder Haupt-Vakuumplatte 40 bezeichnet wird.
[0048] Figur 4 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung des Auffangsystems 10,
insbesondere des Auffangsystems 10, das in Figur 3 dar-
gestellt ist. Insbesondere ist eine mögliche Anordnung
der Antriebseinheit 30 des Systems 10 auf der Funkti-
onseinheit 20 dargestellt. Die Antriebseinheit 30 kann
beispielsweise auf einer Oberseite der Funktionseinheit
20 angeordnet vorliegen oder auf einer Oberseite der
Vakuumplatte 40 der Funktionseinheit 20. In Figur 4 wer-
den der Innenraum 26 der Auffangvorrichtung 22, sowie
die Verlängerung des Saugschlauchs 82 innerhalb der
Funktionseinheit 20 mit gestrichelten Linien angedeutet,
da diese in der Seitenansicht von außen nicht erkennbar
sind. Die Antriebseinheit 30 und die Funktionseinheit 20
können mit Hilfe einer Schnittstelle 50 miteinander ver-
bunden werden, wobei die Schnittstelle 50 vorzugsweise
als mechanische Schnittstelle ausgebildet ist. Die
Schnittstelle 50 kann eine Leitungsschnittstelle 52 um-
fassen, die dazu eingerichtet ist, die Fluidleitung 33 auf
Seiten der Antriebseinheit 30 und auf Seiten der Vaku-
umplatte 40 der Funktionseinheit 20 miteinander zu ver-
binden oder - im getrennten Zustand - die Fluidleitung
33 auf Seiten der Antriebseinheit 30 und auf Seiten der
Funktionseinheit 20 dicht zu verschließen.
[0049] Figur 5 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung des Auffangsystems 10
mit mehreren Vakuumplatten 40, 48. Die Vakuumplatten
40, 48 des in Figur 5 dargestellten Ausführungsbeispiels
der Erfindung sind Bestandteil der Funktionseinheit 20.
Die Funktionseinheit 20 umfasst eine Haupt-Vakuum-
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platte 40, auf der beispielsweise die Antriebseinheit 30
angeordnet sein kann. Darüber hinaus umfasst das in
Figur 5 abgebildete Ausführungsbeispiel des Auffang-
systems 10 weitere Vakuumplatten 48, die beispielswei-
se auf der gegenüberliegenden Seite der Funktionsein-
heit 20 des Auffangsystems 10 angeordnet sein können.
Dadurch ist die Vakuumplatte 40, 48 des in Figur 5 ab-
gebildete Ausführungsbeispiel des Auffangsystems 10
mehrteilig ausgebildet, d.h. das in Figur 5 abgebildete
Auffangsystem 10 weist mehrere Vakuumplatten 40, 48
auf, wobei das in Figur 5 abgebildete Auffangsystem 10
insbesondere eine zentrale oder Haupt-Vakuumplatte 40
und zwei weitere Vakuumplatten 48 aufweist. Auch die
weiteren Vakuumplatten 48 weisen Unterdruckkammern
46 auf, die mit Hilfe der Vakuumpumpe 32 der Antriebs-
einheit 30 evakuiert werden können. Die Vakuumplatten
40, 48 können untereinander und/oder mit der Vakuum-
pumpe 32 der Antriebseinheit 30 über Unterdruckleitun-
gen 42 miteinander verbunden sein. Über die Unter-
druckleitungen 42 können die Unterdruckkammern 46
der Vakuumplatten 40, 48 evakuiert bzw. mit einem Un-
terdruck beaufschlagt werden. Auf diese Weise kann das
Auffangsystem 10 an dem Untergrund U befestigt wer-
den.
[0050] Zur Absaugung des Bohrschlamms B aus dem
Innenraum 26 der Auffangvorrichtung 22 kann das Auf-
fangsystem 10 mit einem externen Sauggerät 80 verbun-
den werden, wobei zu dieser Verbindung ein Saug-
schlauch 82 verwendet werden kann. Die Funktionsein-
heit 20 oder die Auffangvorrichtung 22 können einen Ab-
saugstutzen 84 (siehe Figuren 1 und 2) aufweisen, auf
den der Saugschlauch 82 aufgesteckt werden kann. Der
Unterdruck zur Absaugung des Bohrschlamms B kann
über den Saugschlauch 82 und eine mögliche Verlänge-
rung des Saugschlauches 82 durch die Funktionseinheit
20 in den Bereich der Absaugöffnung 23 der Auffangvor-
richtung 22 gebracht werden, so dass der Bohrschlamm
B durch die Absaugöffnung 23 aus dem Innenraum 26
der Auffangvorrichtung 22 abgesaugt werden kann.
[0051] Figur 6 zeigt eine schematische Darstellung
verschiedener nicht-linearer Dichtprofile. Auf der linken
Hälfte von Figur 6 sind Schnitte durch schematische bei-
spielhafte Dichtungsanordnungen gezeigt. Auf der rech-
ten Hälfte von Figur 6 sind die zugehörigen Dichtprofile
dargestellt, wobei jeweils die Dichtwirkung bzw. die An-
saugkraft F gegenüber dem Absaugweg I aufgetragen
ist. Als Absaugweg I wird im Sinne bevorzugt derjenige
Weg bezeichnet, um den der Abstand zwischen Vaku-
umplatte und Untergrund kleiner wird, wenn die Vaku-
umpump 32 des Auffangsystems 10 eingeschaltet und
die Unterdruckkammer 46 der Vakuumplatte 40 evaku-
iert wird. Denn durch die Beaufschlagung der Unter-
druckkammer 46 der Vakuumplatte 40 mit Unterdruck
wird die Vakuumplatte 40 an den Untergrund U heran-
gesaugt und dadurch an dem Untergrund U befestigt. Im
oberen, rechten Viertel von Figur 6 ist ein Dichtprofil F(I)
dargestellt, das beispielsweise einen exponentiellen
oder quadratischen Verlauf aufweist. Die Dichtwirkung

bzw. die Ansaugkraft F steigen erst langsam und dann,
mit zunehmendem Absaugweg, immer schneller an. Ein
solcher Verlauf des Dichtprofils kann beispielsweise mit
einer sich verjüngenden Dichtungsanordnung (schema-
tisch: dreieckiges Schnittprofil der Dichtungsanordnung)
oder durch zwei übereinandergelegte Dichtringe erreicht
werden, wobei die Dichtringe beispielsweise unter-
schiedliche Materialien umfassen oder eine unterschied-
liche Materialzusammensetzung aufweisen können.
[0052] Im unteren, rechten Viertel von Figur 6 ist ein
Dichtprofil F(I) dargestellt, das aus zwei im Wesentlichen
linear verlaufenden Abschnitten mit unterschiedlichen
Steigungen m zusammengesetzt ist. Dabei ist die Stei-
gung m2 bei größeren Absaugwegen I größer oder höher
als die Steigung m1 bei kleineren oder geringeren Ab-
saugwegen I. Die Dichtwirkung bzw. die Ansaugkraft F
steigen erst langsam mit einer Steigung m1 und dann,
ab einem Knickpunkt, mit einer Steigung m2 an, wobei
die m2 > m1. Ein solcher Verlauf des Dichtprofils kann
beispielsweise mit einer Dichtungsanordnung aus zwei
nebeneinandergelegten Dichtringen erreicht werden,
wobei die Dichtringe unterschiedliche Höhen, h1 und h2,
aufweisen können. Während bei kleinen Absaugwegen
I zunächst nur der erste Dichtring mit einer Höhe h1 zu
der Dichtwirkung beiträgt, tragen ab dem Knickpunkt bei-
de Dichtringe zur Dichtwirkung bei, so dass sich die
Dichtwirkungen der einzelnen Dichtringe addieren und
die Dichtwirkung ab dem Knickpunkt daher schneller an-
steigt. In dem in Figur 6, unten dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Höhe h1 des ersten Dichtrings grö-
ßer als die Höhe h2 des zweiten Dichtrings. Es hat sich
gezeigt, dass durch die Verwendung einer Dichtungsa-
nordnung mit nicht-linearem Dichtprofil besonders gut
abdichtende Unterdruckkammern 46 erhalten werden
können, so dass eine besonders stabile, robuste und si-
chere Befestigung des Auffangsystems 10 an dem zu
bearbeitenden Untergrund U ermöglicht werden kann.
[0053] Figur 7 zeigt eine schematische Seitenansicht
einer bevorzugten Ausgestaltung des Auffangsystems
10, bei dem die Vakuumplatte 40 Bestandteil der An-
triebseinheit 30 ist. In dieser Ausgestaltung der Erfindung
kann die Auffangvorrichtung 22 des Systems 10 beson-
ders einfach gehalten werden. Der Wasserfangring 22
kann mit einer Abdeckvorrichtung 28 abgedeckt und mit
einer Wasserfangdichtung 24 gegenüber dem Unter-
grund U und/oder der Vakuumkammer 46 der Vakuum-
platte 40 abgedichtet werden. Der Wasserfangring 22
kann über einen Absaugstutzen 84 und einen Saug-
schlauch 82 mit einem externen Sauggerät 80 verbunden
werden, so dass der Bohrschlamm B, der bei der Durch-
führung einer Kernbohrung entsteht, aus dem Innenraum
26 des Wasserfangrings 22 abgesaugt werden kann. Der
Wasserfangring 22 kann mit Hilfe einer Schnittstelle 60
an der Antriebseinheit 30, insbesondere der Vakuum-
platte 40 der Antriebseinheit 30, befestigt bilden, um ein
Auffangsystem 10 zu bilden. Die Vakuumplatte 40 der
Antriebseinheit 30 kann in diesem Ausführungsbeispiel
der Erfindung bevorzugt als Vakuumfixiergrundplatte 40
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bezeichnet werden. Die Vakuumfixiergrundplatte 40
kann mit Dichtungen 44 gegenüber dem Untergrund U
abgedichtet und ihre Unterdruckkammer 46 mit einem
Unterdruck der Vakuumpumpe 32 der Antriebseinheit 30
beaufschlagt werden. Dadurch saugt sich die Vakuum-
fixiergrundplatte 40 an dem Untergrund U fest und das
Auffangsystem 10 kann auf diese Weise an dem Unter-
grund U befestigt werden. Die Antriebseinheit 30 des
Systems 10 umfasst neben der Vakuumpumpe 32 eine
Energieversorgungsvorrichtung 34 und optional einen
Ein- und Ausschalter 36 und/oder eine Elektronik 38 zur
Steuerung und/oder Regelung des Auffangsystems 10
bzw. seiner aktiven Komponenten, wie Vakuumpumpe
32 oder Energieversorgungsvorrichtung 34. Die elektri-
schen Komponenten der Antriebseinheit 30, wie Ener-
gieversorgungsvorrichtung 34, Schalter 36, Vakuum-
pumpe 32 oder Elektronik 38, können über elektrischen
Leitungen 37 elektrisch leitend miteinander verbunden
sein. Die Vakuumpumpe 32 und die Unterdruckkammer
46 der Vakuumplatte 40 können über eine Fluidleitung
33 fluidisch miteinander verbunden sein.

Bezugszeichenliste

[0054]

10 Auffangsystem
20 Funktionseinheit
22 Auffangvorrichtung
23 Absaugöffnung
24 Dichtung der Auffangvorrichtung
26 zweite Unterdruckkammer der Auffangvorrich-

tung
28 Abdeckvorrichtung
30 Antriebseinheit
32 Vakuumpumpe
33 Fluidleitung
34 Energieversorgungsvorrichtung
36 Schaltvorrichtung
37 elektrische Leitung
38 Elektronik
40 Vakuumplatte
42 Unterdruckleitungen
44 Dichtung der Vakuumplatte
46 erste Unterdruckkammer der Vakuumplatte
48 weitere Vakuumplatten
50 Schnittstelle zwischen Funktionseinheit und An-

triebseinheit
52 Leitungsschnittstelle
60 Schnittstelle zwischen Auffangvorrichtung und

Vakuumplatte
80 Sauggerät
82 Saugschlauch
84 Absaugstutzen an der Auffangvorrichtung
100 Kernbohrgerät, insbesondere Bohrkrone
B Bohrschlamm
U Untergrund

Patentansprüche

1. System (10) zum Auffangen von Bohrschlamm (B),
der bei Betrieb eines Kernbohrgeräts (100) entsteht,
dadurch gekennzeichnet, dass
das System (10) eine Auffangvorrichtung (22) als
Funktionseinheit (20) umfasst, wobei die Auffang-
vorrichtung (22) mit Hilfe eines Unterdrucks an ei-
nem Untergrund (U) befestigbar ist, wobei der Un-
terdruck von einer Vakuumpumpe (32) erzeugbar
ist, die Bestandteil einer Antriebseinheit (30) des
Systems (10) ist, wobei die Antriebseinheit (30) dar-
über hinaus eine Energieversorgungsvorrichtung
(34) zur Versorgung der Antriebseinheit (30) mit
elektrischer Energie umfasst.

2. System (10) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebseinheit (30) lösbar an der Funktionsein-
heit (20) befestigbar ist.

3. System (10) nach Anspruch 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
die Funktionseinheit (20) mindestens eine Vakuum-
platte (40) zur Übertragung des Unterdrucks auf den
Untergrund (U) umfasst.

4. System (10) nach Anspruch 3
dadurch gekennzeichnet, dass
das System (10) eine Schnittstelle (50) zur Verbin-
dung der Antriebseinheit (30) und der Funktionsein-
heit (20) aufweist, wobei die Schnittstelle (50) eine
Leitungsschnittstel-le (52) zur Übertragung des Un-
terdrucks von der Antriebseinheit (30) an die Funk-
tionseinheit (20) umfasst.

5. System (10) nach einem der Ansprüche 1 oder 2
dadurch gekennzeichnet, dass
das System (10) mindestens eine Vakuumplatte (40)
zur Übertragung des Unterdrucks auf den Unter-
grund umfasst, wobei die Vakuumplatte (40) Be-
standteil der Antriebseinheit (30) ist.

6. System (10) nach einem der vorhergehenden An-
spruch 3 bis 5
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vakuumplatte (40) mehrteilig ausgebildet ist.

7. System (10) nach Anspruch 6
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vakuumplatten (40) untereinander und/oder mit
der Vakuumpumpe (32) über Unterdruckleitungen
(42) verbindbar sind.

8. System (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Vakuumplatte (40) eine Dich-
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tung (44) aufweist.

9. System (10) nach Anspruch 8
dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (24, 44) ein nicht-lineares Dichtprofil
aufweist.
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